
Gefährdungsbeurteilung Röntgen
Checkliste: Röntgen in der Zahnarztpraxis

	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	18.01
	Sind die notwendigen baulichen Anforderungen an den Betrieb einer Röntgeneinrichtung in der Praxis erfüllt?
	
	

	18.02
	Sind die notwendigen organisatorischen Anforderungen an den Betrieb einer Röntgeneinrichtung in der Praxis erfüllt (Zutritt zum Kontrollbereich kennzeichnen)?
	
	

	18.03
	Wurde der Betrieb des Röntgengerätes spätestens 2 Wochen vor 
Inbetriebnahme beim zuständigen Regierungspräsidium angezeigt (Nach Anzeigebestätigung: Anmeldung bei der zuständigen Zahnärztlichen Röntgenstelle)?
	
	

	18.04
	Werden Änderungen am Betrieb des Röntgengerätes dem zuständigen Regierungspräsidium und der zuständigen Zahnärztlichen Röntgenstelle angezeigt?
	
	

	18.05
	Ist bekannt, welche Schutzmaßnahmen (Schutzausrüstung) den Patienten zur Verfügung zu stellen sind?
	
	

	18.06
	Sind Röntgenpässe für die Patienten vorhanden?
	
	

	18.07
	Sind schriftliche Arbeitsanweisungen für das Personal für häufig 
vorgenommene Untersuchungen oder Behandlungen mit dem Röntgengerät erstellt und sind diese zur jederzeitigen Einsichtnahme bereit?
	
	

	18.08
	Werden die Aufbewahrungsfristen für Röntgenaufnahmen eingehalten?
	
	

	18.09
	Ist der Text der Röntgenverordnung für alle Beschäftigten zur ständigen Einsicht verfügbar?
	
	

	18.10
	Ist sichergestellt, dass mindestens der Praxisinhaber die notwendige Fachkunde im Strahlenschutz erworben und fristgemäß aktualisiert hat?
	
	

	18.11
	Werden Röntgenaufnahmen lediglich vom fachkundigen Praxisinhaber bzw. unter dessen Aufsicht und Verantwortung von den Beschäftigten mit den entsprechenden Kenntnissen im Strahlenschutz angefertigt?
	
	

	18.12
	Wird die Abnahmeprüfung durchgeführt und dokumentiert?
	
	

	18.13
	Wird die Röntgeneinrichtung in Zeitabständen von längstens fünf Jahren durch einen Sachverständigen insbesondere auf sicherheitstechnische Funktion, Sicherheit und Strahlenschutz überprüft und eine Durchschrift des dabei anzufertigenden Prüfberichts (Sachverständigenbericht der Strahlenschutzprüfung) dem zuständigen Regierungspräsidium unverzüglich übersandt (Kopie an zuständige Zahnärztliche Röntgenstelle)?
	
	

	18.14
	Wird durch die regelmäßigen Konstanzprüfungen der Filmverarbeitung und Röntgengeräte festgestellt, ob die Bildqualität Ihrer Röntgenaufnahmen im Vergleich zu dem Ergebnis der Abnahmeprüfung 
konstant geblieben ist?
	
	

	18.15
	Werden die am Röntgen beteiligten Praxismitarbeiter vor erstmaligem Zutritt zum Kontrollbereich und anschließend mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogen unterwiesen (Dokumentation)?
	
	

	18.16
	Werden die Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche und 
werdende und stillende Mütter beachtet?
	
	


	
	
	Praxisinhaber/in:

	
	Datum
	Name
	Unterschrift

	Erstellt am:
	00.00.0000
	
	

	Aktualisiert am:
	00.00.0000
	
	


Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)

	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Röntgen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	18.01
	Eine Röntgeneinrichtung darf nur in einem allseitig umschlossenen Raum (Röntgenraum) betrieben 
werden, der in der Genehmigung oder in der Bescheinigung des Sachverständigen bezeichnet ist. Der Röntgenraum muss gegenüber seiner Umgebung strahlungssicher abgeschirmt sein (Bleiglas, Türen, bleiverkleidete Wände, … etc.). Bei den hiervon betroffenen Baumaterialien wird zur Strahlenabschirmung der sogenannte Bleigleichwert angesetzt. Für den geforderten Strahlenschutz wird der Schwächungsgrad oder Bleigleichwert zugrunde gelegt. Der Schwächungsgrad oder Bleigleichwert ergibt sich aus dem Strahlenschutzplan zur Errichtung einer Anlage nach DIN 6812, 6846 oder 6847. Im Kontrollbereich von Röntgeneinrichtungen, die in Röntgenräumen betrieben werden, dürfen Arbeitsplätze, Verkehrswege oder 
Umkleidekabinen nur liegen, wenn sichergestellt ist, dass sich dort während der Einschaltzeit Personen nicht aufhalten. Dies gilt nicht für Arbeitsplätze, die aus Gründen einer ordnungsgemäßen Anwendung der Röntgenstrahlung nicht außerhalb des Kontrollbereichs liegen können. Weitere Informationen im Praxishandbuch der LZK BW im Kapitel „Bauliche Anforderungen“.
	§ 20 RöV
	
	

	18.02
	Während der Einschaltzeit und der Betriebsbereitschaft des Röntgengerätes muss der Zugang zum 
Kontrollbereich mit den Worten „Kein Zutritt – Röntgen“ gekennzeichnet werden.
	§ 19 Abs.2 RöV
	
	

	18.03
	Röntgengeräte mit Bauartzulassungsschein sind genehmigungsfrei und bedürfen lediglich der Anzeige 
spätestens 2 Wochen vor der ersten Inbetriebnahme beim zuständigen Regierungspräsidium. Nach erfolgter Anzeigebestätigung erfolgt die Anmeldung bei der zuständigen Zahnärztlichen Röntgenstelle (Bezirkszahnärztekammer).
	§ 4 Abs.1 RöV
	
	

	18.04
	Bei einem Betreiberwechsel sowie Änderungen, die den Strahlenschutz beeinflussen können, gelten die Voraussetzungen für eine Genehmigung und eine Inbetriebnahme entsprechend
	§ 4 Abs.5 RöV
	
	

	18.05
	Körperbereiche, die bei der vorgesehenen Anwendung von Röntgenstrahlung nicht von der Nutzstrahlung getroffen werden müssen, sind vor einer Strahlenexposition so weit wie möglich zu schützen. Bei 
Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie die erforderliche Schutzkleidung tragen.
	§ 21 Abs.1 RöV
	
	

	18.06
	Zahnärztinnen/Zahnärzte müssen in der Praxis Röntgenpässe bereithalten und den Patienten anbieten. Diese beinhalten Aufzeichnungen über das Datum, die Art der Anwendung/untersuchte Körperregion, den Stempel der/des Zahnärztin/Zahnarztes bzw. Arztes nebst Unterschrift.
	§ 28 Abs.2 RöV
	
	

	18.07
	Es besteht die Pflicht, schriftliche Arbeitsanweisungen für das Personal für die häufig vorgenommene 
Untersuchungen oder Behandlungen mit dem Röntgengerät zu erstellen und zur jederzeitigen Einsichtnahme bereit zu halten. 
	§ 18 Abs.2 RöV
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Röntgen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	18.08
	Die Fristen zur Aufbewahrung der Röntgenaufnahmen sind: die 10-jährige Aufbewahrungsfrist beginnt erst ab dem 18. Lebensjahr des Patienten, so dass alle Röntgenbilder von Kindern und Jugendlichen 
mindestens bis zur Vollendung des 28. Lebensjahres aufbewahrt werden müssen.
	§ 28 Abs.3 RöV
	
	

	18.09
	Die/der Betreiber/in einer Röntgeneinrichtung hat einen Abdruck der RöV zur ständigen Einsicht für die Beschäftigten verfügbar zu halten.
	§ 18 Abs. 1 Nr.4 RöV
	
	

	18.10
	Röntgenaufnahmen dürfen lediglich vom fachkundigen Zahnarzt bzw. unter dessen Aufsicht und Verantwortung von den Beschäftigten mit den entsprechenden Kenntnissen im Strahlenschutz angefertigt werden. Die Fachkunde im Strahlenschutz muss mindestens alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an einem anerkannten Kurs aktualisiert werden.
	§ 18a RöV
	
	

	18.11
	Es ist sicherzustellen, dass Praxismitarbeiter mit medizinischer Ausbildung Röntgenstrahlen in Ausübung ihres Berufes unter ständiger Aufsicht und Verantwortung des Strahlenschutzverantwortlichen nur dann anwenden dürfen, wenn sie über die erforderlichen Kenntnisse im Strahlenschutz verfügen und diese 
regelmäßig aktualisieren (Nachweis).
	§ 18a RöV
	
	

	18.12
	Es ist dafür zu sorgen, dass bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen vor der ersten Inbetriebnahme eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten durchgeführt wird, durch die festgestellt wird, dass die erforderliche Bildqualität mit möglichst geringer Strahlenexposition erreicht wird.
	§ 16 Abs.2 RöV
	
	

	18.13
	Wer eine Röntgeneinrichtung betreibt, hat die Röntgeneinrichtung in Abständen von längstens 5 Jahren durch einen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen und eine Durchschrift des Prüfberichtes an die zuständige Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium) und an die zuständige Zahnärztliche Röntgenstelle (Bezirkszahnärztekammer) zu übersenden.
	§ 18 Abs.1 Nr.5 RöV
	
	

	18.14
	Die Konstanzprüfung ist nach DIN 6868-5 (Ausgabe Jan. 2001) durchzuführen, sobald die Abnahmeprüfung erfolgt ist. Es sind unterschiedliche Prüfkörper für konventionelle und digitale Systeme zu verwenden. Durch die regelmäßige Konstanzprüfung der Filmverarbeitung und Röntgengeräte kann festgestellt werden, ob die Bildqualität Ihrer Röntgenaufnahmen im Vergleich zu dem Ergebnis der Abnahmeprüfung konstant geblieben ist.
	§ 16 Abs.3 RöV
	
	


	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Röntgen in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	18.15
	Gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 RöV sind Personen, deren Zutritt zum Kontrollbereich zur Durchführung oder Aufrechterhaltung der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge erforderlich ist bzw. deren Aufenthalt in 
diesem Bereich für ihre Ausbildung dies erfordert sowie Personen, die Röntgenstrahlen anwenden, vor dem erstmaligen Zutritt über die Arbeitsmethoden, die Arbeitsanweisungen, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, den für ihre Tätigkeit wesentlichen Inhalt der 
Röntgenverordnung und die Anzeigen und erteilten Genehmigungen zu unterweisen.

Die Unterweisung ist mindestens einmal im Jahr bzw. auf Anordnung der zuständigen Behörde in kürzeren Zeitabständen, zu wiederholen (Dokumentation).
	§ 36 Abs.1 RöV
	
	

	18.16
	In Abstimmung mit dem Betriebsarzt sind die bestehenden Beschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote für Jugendliche und werdende oder stillende Mütter zu beachten und einzuhalten. Jugendliche dürfen nur zur Erreichung ihres Ausbildungszieles, unter ständiger Aufsicht eines Fachkundigen und bei Einhaltung der geltenden Arbeitsplatzgrenzwerte mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Röntgenstrahlen ausgesetzt sind, betraut werden. Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Strahlen ausgesetzt sind.
	MuSchG
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